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Meinen Eltern





Vorwort

Die vorliegende Arbeit wurde im Sommersemester 2019 von der Juristischen 
Fakultät der Humboldt-Universität zu Berlin als Dissertation angenommen. Das 
Manuskript wurde im September 2018 abgeschlossen und berücksichtigt Li-
teratur und Rechtsprechung bis Anfang Dezember 2019. Eingearbeitet wurden 
insbesondere Teilaspekte der im März 2019 verabschiedeten DSM-RL sowie 
die jeweiligen ersten Stellungnahmen zur nationalen Umsetzung. Einige we-
nige verwendete Online-Quellen waren bis zur Drucklegung des Werkes nicht 
mehr verfügbar,1 worauf an entsprechender Stelle hingewiesen wird.

Danken möchte ich zunächst meinem Doktorvater und Mentor Prof. em. Dr. 
Artur-Axel Wandtke, an dessen Lehrstuhl ich meine urheberrechtliche Ausbil-
dung erfahren durfte und dessen Betreuung und Unterstützung für das Gelingen 
dieses Werkes unerlässlich war. Er hat mich stets ermutigt meine Ansichten zu 
vertreten – vor allem dann, wenn wir in der inhaltlichen Diskussion zu unter-
schiedlichen Ergebnissen kamen. Er ist mir menschlich wie fachlich ein Vor-
bild.

Frau Prof. Dr. Eva Inés Obergfell danke ich insbesondere für die Anregung, 
die historische Perspektive des kollektiven Wahrnehmungsrechts intensiv auf-
zuarbeiten, wodurch ich viele Erkenntnisse für den weiteren Inhalt der Arbeit 
gewinnen konnte. Auch für die zügige Erstellung des Zweitgutachtens gilt ihr 
mein Dank.

Der VG WORT danke ich für die Unterstützung mittels eines Promotionssti-
pendiums durch ihren Förderungsfonds Wissenschaft. Ebenso danke ich Herrn 
Prof. Dr. Heimo Schack und der ius vivum Studienstiftung für die großzügige 
Gewährung eines Druckkostenzuschusses. Christine Ehlers danke ich für die 
intensive Unterstützung als Lektorin.

Inniger Dank gilt auch meinem langjährigen engen Studienfreund Dr. Nicho-
las R. Palenker, der mir stets mit Rat zur Seite stand und mit seinem fortwäh-
renden Zuspruch einen wesentlichen Anteil daran hat, dass diese Arbeit erfolg-
reich abgeschlossen werden konnte.

1  Das betrifft vor allem Meldungen des Magazins Musikmarkt, dessen Publikation zwi-
schenzeitlich eingestellt wurde. Betroffen sind ferner einzelne Dokumente der Europäischen 
Kommission, deren Internetpräsenz kürzlich eine offenbar grundlegende Umgestaltung erfah-
ren hat, sodass zentrale Quellen auch nach intensiver Recherche nicht mehr erreichbar sind. 
Das gleiche Schicksal teilt eine Pressemitteilung der Universal Music Group.



VIII Vorwort

Meiner Familie, allen voran meinen Eltern Sabine und Bernhard Völger, 
gebührt an dieser Stelle schließlich der größtmögliche Dank. Von ihnen habe 
ich in jedweder Hinsicht – und freilich nicht nur im Rahmen des Promotions-
studiums – bedingungslose Unterstützung erfahren, so anspruchsvoll der Weg 
zwischenzeitlich auch gewesen sein mag. Ihnen ist diese Arbeit gewidmet.

Berlin, August 2020 Till Valentin Völger
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te der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen 
 Geschäftsverkehrs, im Binnenmarkt

ECS European Copyright Society
ECT ECT Distribution GmbH
EDIFO Société Générale Internationale de l’Édition Phonographique et 

Cinématographique
EGBGB Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch
EK Europäische Kommission
EMRK Europäische Menschenrechtskommission
ErwG Erwägungsgrund
EU Europäische Union
EuG Europäisches Gericht erster Instanz
EuGH Europäischer Gerichtshof
EuZW Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht
EVA European Visual Artists
EVVC Europäischer Verband der Veranstaltungs-Centren e. V.
EWG Europäische Wirtschaftsgemeinschaft
f./ff.  folgende
FAQ Frequently Asked Questions
FAZ Frankfurter Allgemeine Zeitung
FIA Fédération Internationale des Acteurs
FIM Fédération Internationale des Musiciens
Fn. Fußnote
FRK Fachverband für Rundfunk- und BreitbandKommunikation (FRK) 

e. V.
FS Festschrift
FuR Film und Recht
GDT Genossenschaft Deutscher Tonsetzer
GdW Bundesverband deutscher Wohnungs- und Immobilienunterneh-

men e. V.
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GEMA  Gesellschaft für musikalische Aufführungs- und mechanische Ver-
vielfältigungsrechte r. V.

GESAC Groupement Européen des Sociétés d’Auteurs et Compositeurs
GG Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland
ggf. gegebenenfalls
GmbH Gesellschaft mit beschränkter Haftung
GRCh Charta der Grundrechte der Europäischen Union
GRUR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht
GRUR-Int. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Internationaler Teil
GRUR-Prax. Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Praxis im Immate-

rialgüter- und Wettbewerbsrecht
GRUR-RR Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, Rechtsprechungs-

Report
GÜFA GÜFA Gesellschaft zur Übernahme und Wahrnehmung von Film-

aufführungsrechten mbH
GVL Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten mbH
GWB Gesetz gegen Wettbewerbsbeschränkungen
GWFF Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten 

mbH
HDE Handelsverband Deutschland – HDE – e. V.
HGB Handelsgesetzbuch
Hs. Halbsatz
i. d. F. in der Fassung
i. S. d. im Sinne des
i. V. m. in Verbindung mit
ICE International Copyright Enterprise
IFPI International Federation of the Phonographic Industry
IFRRO International Federation of Reproduction Rights Organisations
IIC International Review of Intellectual Property and Competition 

Law
IM Informationskreis AufnahmeMedien
imur Initiative für ein modernes Urheberrecht
InfoSoc-RL Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des  Rates 

vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des 
Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informati-
onsgesellschaft

IPR Internationales Privatrecht
ISAN International Standard Audiovisual Number
ISBN International Standard Book Number
ISRC International Standard Recording Code
IVS InteressenVerband Synchronschauspieler e. V.
JA Juristische Arbeitsblätter
JIPITEC Journal of Intellectual Property, Information Technology and 

E-Commerce Law
JIS Journal of Information Science
jurisPR-ITR juris PraxisReport IT-Recht
JZ Juristen Zeitung
K&R Kommunikation & Recht
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Kabel- und Richtlinie 93/83/EWG des Rates vom 27. September 1993 zur 
 Satelliten-RL  Koordinierung bestimmter urheber- und leistungsschutzrecht-

licher Vorschriften betreffend Satellitenrundfunk und Kabelweiter-
verbreitung

Kap. Kapitel
Kart.-Rdsch. Kartell-Rundschau
KartVO Verordnung gegen Mißbrauch wirtschaftlicher Machtstellungen
KG Kammergericht/Kommanditgesellschaft
krit. kritisch
LG Landgericht
lit. litera
LSG LSG Wahrnehmung von Leistungsschutzrechten Ges. m. b. H.
LUG  Gesetz, betreffend das Urheberrecht an Werken der Literatur und 

Tonkunst
m. w. N. mit weiteren Nachweisen
MAH Münchener Anwaltshandbuch
MdB Mitglied des Bundestages
MinE Ministerialentwurf
MMR Multimedia und Recht
MPA Motion Picture Association
MPLC Motion Picture Licensing Corporation
MüKo Münchener Kommentar
MuR Medien und Recht
NJW Neue Juristische Wochenschrift
NJW-RR Neue Juristische Wochenschrift – Rechtsprechungs-Report
Nr. Nummer
NZA Neue Zeitschrift für Arbeitsrecht
NZS Neue Zeitschrift für Sozialrecht
OLG Oberlandesgericht
P. E. D. L. Pan-European Digital Licensing
p. m. a. post mortem auctoris
PAECOL Pan-European Central Online Licensing
Plenar-Prot. Plenarprotokoll
r. V. rechtsfähiger Verein
RBÜ Revidierte Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der 

 Literatur und Kunst vom 9. September 1886
RefE Referentenentwurf
RegE Regierungsentwurf
RG Reichsgericht
RGBl. Reichsgesetzblatt
RGZ Entscheidungen des Reichsgerichts in Zivilsachen
Rn. Randnummer
Rom I-VO Verordnung (EG) Nr. 593/2008 des Europäischen Parlaments und 

des Rates vom 17. Juni 2008 über das auf vertragliche Schuld-
verhältnisse anzuwendende Recht

Rom II-VO Verordnung (EG) Nr. 864/2007 des Europäischen Parlaments 
und des Rates vom 11. Juli 2007 über das auf außervertragliche 
Schuldverhältnisse anzuwendende Recht
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Rom-Abk. Internationales Abkommen über den Schutz des ausübenden 
Künstlers, der Hersteller von Tonträgern und der Sendeunterneh-
men („Rom-Abkommen“) vom 26. Oktober 1961

S. Satz/Seite
SAA Société des Auteurs Audiovisuels/Society of Audivisual Authors
SACD Société des Auteurs et Compositeurs Dramatiques
SACEM Société des Auteurs, Compositeurs et Editeurs de Musique
SCAPR Societies Council for the Collective Management of Performers’ 

Rights
SGDL Société des Gens de Lettres
SOLAR SOLAR Music Rights Management Ltd.
sog. sogenannte
SPD Sozialdemokratische Partei Deutschlands
SPIO Spitzenorganisation der Filmwirtschaft e. V.
STAGMA Staatlich genehmigte Gesellschaft zur Verwertung musikalischer 

Urheberrechte r. V.
SVoD Subscription-Video-on-Demand
SWR Südwestrundfunk
TRIPS Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property 

Rights
TWF  TWF Treuhandgesellschaft Werbefilm mbH
u. a. unter anderem
UFITA Archiv für Urheber- und Medienrecht
UrhG Urheberrechtsgesetz
UrhR Urheberrecht
UrhVR Urhebervertragsrecht
UrhWahrnG Urheberrechtswahrnehmungsgesetz
UrhWG Urheberrechtswahrnehmungsgesetz
UrhWissG Gesetz zur Angleichung des Urheberrechts an die aktuellen 

 Erfordernisse der Wissensgesellschaft (Urheberrechts-Wissens-
gesellschafts-Gesetz)

Urt. Urteil
v. vom/von
VAM Verwertungsgesellschaft für audiovisuelle Medien mbH
VAUNET Verband Privater Medien e. V.
VDD Verband Deutscher Drehbuchautoren e. V.
VDZ Verband Deutscher Zeitschriftenverleger e. V.
ver.di Vereinte Dienstleistungsgewerkschaft
Vermiet- und Richtlinie 2006/115/EG des Europäischen Parlaments und des 
 Verleih-RL  Rates vom 12. Dezember 2006 zum Vermietrecht und Verleihrecht 

sowie zu bestimmten dem Urheberecht verwandten Schutzrechten 
im Bereich des geistigen Eigentums

VerwGesG-MinE Ministerialentwurf eines Gesetzes über Verwertungsgesellschaften 
 (1959)  auf dem Gebiet des Urheberrechts (Verwertungsgesellschaften-

gesetz) aus dem Jahre 1959
VerwGesG-RefE Referentenentwurf eines Gesetzes über Verwertungsgesellschaf-
 (1954)  ten auf dem Gebiet des Urheberrechts (Verwertungsgesellschaften-

gesetz) aus dem Jahre 1954
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VerwGesG-RegE Regierungsentwurf eines Gesetzes über Verwertungsgesellschaf-
 (1961)  ten auf dem Gebiet des Urheberrechts (Verwertungsgesellschaften-

gesetz) aus dem Jahre 1961
VEVA  Verein zur Verwertung musikalischer Aufführungsrechte
VFF Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten mbH
VG Verwertungsgesellschaft
VG Bild-Kunst Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst r. V.
VG Media Gesellschaft zur Verwertung der Urheber- und Leistungsschutz-

rechte von Sendeunternehmen und Presseverlegern mbH
VG Musikedition Verwertungsgesellschaft Musikedition
VG WORT Verwertungsgesellschaft WORT r. V.
VG-RL Richtlinie 2014/26/EU des Europäischen Parlaments und des 

 Ra-tes vom 26. Februar 2014 über die kollektive Wahrnehmung 
von Urheber- und verwandten Schutzrechten und die Vergabe von 
Mehrgebietslizenzen für die Rechte an Musikwerken für die On-
line-Nutzung im Binnenmarkt

VGG Verwertungsgesellschaftengesetz
vgl. vergleiche
VoD Video-on-Demand
Vorbem. Vorbemerkung
VPRT Verband Privater Rundfunk und Telemedien e. V.
VUT Verband unabhängiger Musikunternehmen e. V.
VVDStRL  Veröffentlichungen der Vereinigung der Deutschen Staatsrechts-

lehrer
vzbv Verbraucherzentrale Bundesverband e. V.
WahrnG Urheberrechtswahrnehmungsgesetz
WCT WIPO Copyright Treaty
WIPO World Intellectual Property Organization
WPPT WIPO Performances and Phonograms Treaty
WRP Wettbewerb in Recht und Praxis
WUA Welturheberrechtsabkommen
WuW Wirtschaft und Wettbewerb
ZBT Zentralstelle Bibliothekstantieme
ZDF Zweites Deutsches Fernsehen
ZFS Zentralstelle Fotokopieren an Schulen
ZGE Zeitschrift für Geistiges Eigentum
Ziff.  Ziffer
ZITCo Zentralverband Informationstechnik und Computerindustrie e. V.
ZPÜ Zentralstelle für private Überspielungsrechte
ZRP Zeitschrift für Rechtspolitik
ZUM Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht
ZUM-RD Zeitschrift für Urheber- und Medienrecht – Rechtsprechungs-

dienst
ZVEI Zentralverband Elektrotechnik- und Elektronikindustrie e. V.
ZVV Zentralstelle Videovermietung
ZWF Zentralstelle für die Wiedergabe von Film- und Fernsehwerken





Einleitung

„In der Befriedigung des Kunstverlangens des Einzelnen 
liegt die Dankesschuld verankert, die es an den geistig 
Schaffenden seitens der Allgemeinheit durch einen wirk-
samen Rechtsschutz seiner persönlichen und wirtschaft
lichen Interessen an seiner Schöpfung abzutragen gilt.“1

Es ist die Aufgabe des Urheberrechts, den Schöpfer eines Werkes gegen eine 
unbefugte wirtschaftliche Auswertung seiner schöpferischen Leistung zu si-
chern2 und zugleich eine angemessene Vergütung als Gegenwert für seine 
geistige Arbeit zu gewährleisten.3 Dem Grundsatz nach folgt es einem indivi-
dualrechtlichen Leitbild, indem es seinem Träger als absolutes Recht positive 
Benutzungs und negative Ausschließungsbefugnisse verleiht.4 Der Kreis der 
Personen, die das Werk auf eine dem Schöpfer vorbehaltene Art nutzen wollen, 
ist für den einzelnen Rechtsinhaber jedoch unüberschaubar5 – insbesondere vor 
dem Hintergrund der Möglichkeiten der Werknutzung im digitalen Zeitalter.6 
Um eine wirkungsvolle Verwaltung von Urheber und Leistungsschutzrechten 
zu gewährleisten, dienen bereits seit dem 18. Jahrhundert Verwertungsgesell-
schaften als zentrale Anlaufstellen der kollektiven Rechtewahrnehmung, indem 
ihnen die Rechtsinhaber die erforderlichen Lizenzrechte zur treuhänderischen 
Wahrnehmung übertragen.7

I. Anlass der Untersuchung

Seit Inkrafttreten des Gesetzes über die Wahrnehmung von Urheberrechten 
und verwandten Schutzrechten (UrhWG) am 1. Januar 19668 bestand für die 
treuhänderische Verwaltung von Lizenzrechten erstmalig durch die Richtlinie 

1 BGH, Urt. v. 18.05.1955, Az.: I ZR 8/54, Rn. 48 (juris) – „GrundigReporter“.
2 BTDrucks. IV/270, S. 27.
3 Augenstein, S. 13.
4 Schack, Urheberrecht, Rn. 1339.
5 BTDrucks. IV/271, S. 8.
6 Augenstein, S. 15.
7 Gerlach, in: Wandtke/ Bullinger, Urheberrecht, Vor §§ 1 ff. VGG Rn. 2.
8 BGBl. 1965 I, S. 1294.
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2014/26/EU vom 26. Februar 20149 de jure ein substantielles Reformerfor-
dernis, wodurch das bisherige System in Deutschland in Frage gestellt wur-
de.10 De facto ist zudem ein stetiges Harmonisierungsbedürfnis im Hinblick 
auf die Fortentwicklung moderner Massenkommunikationsmittel vorhan-
den, die umfassende Möglichkeiten zu einer einzelfallbezogenen Abwicklung 
kollektiv wahrgenommener Lizenzrechte eröffnen und so unmittelbaren Ein-
fluss auf die Funktionsweise der einzelnen Lizenzmodelle haben. Kernpunkt 
der Untersuchung ist demnach die Frage, inwiefern sich die bisher bestehen-
den Lizenzsysteme infolge der Umsetzung des europäischen kollektiven Wahr-
nehmungsrechts verändert haben oder verändern müssen, aber auch, welche 
Modifikationen hinsichtlich der weiterhin gültigen Rechtsgrundsätze de lege 
lata und de lege ferenda aus rechtsdogmatischer, rechtspolitischer und öko-
nomischer Sicht notwendig erscheinen.

II. Ziel und Gegenstand der Untersuchung

Das Ziel der vorliegenden Untersuchung ist eine Gesamtbetrachtung der urhe-
berrechtlichen Lizenzmodelle, die im Wege des kollektiven Wahrnehmungs-
rechts exekutiert werden. Dabei ist einerseits das System der Lizenzrechte als 
solches, anderseits dessen Abwicklung über die jeweiligen Akteure und deren 
Verhältnis zueinander in den Blick zu nehmen. Aus der Darstellung und Unter-
suchung der einzelnen Bereiche sollen jeweils die (praktischen) Konsequenzen 
der betreffenden Regulierungsmechanismen gezogen und ggf. Anpassungsvor-
schläge zur Beseitigung von etwaigen Schutz und Regelungslücken unterbrei-
tet werden. Auf diese Weise ist die aktuelle Rechtsentwicklung einer Beurtei-
lung zu unterziehen. Zudem macht es sich die vorliegende Untersuchung aber 
auch zur Aufgabe, einige Lücken in der bisherigen rechtswissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit dem kollektiven Wahrnehmungsrecht zu schließen. 
Das betrifft vor allem die Betrachtung der historischen Entwicklung des Rechts 
der Verwertungsgesellschaften in Deutschland hinsichtlich der legislativen Re-
formbeschlüsse im Jahre 1965.

Untersuchungsgegenstand ist damit sowohl das europäische als auch das na-
tionale kollektive Wahrnehmungsrecht. Keine vertiefte Erörterung soll dagegen 
die Binnenstruktur der Verwertungsgesellschaften und die Aufsicht durch das 
DPMA erfahren. Hierzu kann auf bereits bestehende11 oder noch anzuferti-
gende Arbeiten verwiesen werden. Im Sinne der Schwerpunktsetzung werden 
auch die Regelungen zur kollektiven Rechtewahrnehmung in den Bereichen 

9 ABl. der EU L 84 vom 20.03.2014, S. 72.
10 So auch Staats, ZUM 2013, 162, 163.
11 Siehe insofern Heinemann, S. 287 ff.
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„verwaiste“ und „vergriffene“ Werke von der vorliegenden Untersuchung aus-
genommen. Keine Berücksichtigung erfährt schließlich die Wahrnehmung der 
Rechte aus § 26 UrhG, da das hier normierte Folgerecht ebenfalls einen Spezial
fall darstellt, welcher den Begutachtungen durch andere Arbeiten vorbehalten 
bleiben soll. Letztlich bleiben – aufgrund des Bearbeitungsstandes dieser Un-
tersuchung bei ihrer Fertigstellung – auch die in nationales Recht umzusetzen-
den Neuerungen der DSMRL und SatCabRL weitgehend12 unberücksichtigt.

III. Gang und Methodik der Untersuchung

Vor dem Hintergrund der beschriebenen Erkenntnisinteressen der Untersuchung 
gliedert sich die Arbeit in vier Teile und darunter in neun Kapitel. Dabei wird in 
jedem Kapitel ein Teilbereich des kollektiven Wahrnehmungsrechts dargestellt 
und auf seine Funktionsweise hin untersucht, wobei etwaige Änderungsvor-
schläge sodann bereits am Ende eines jeden Kapitels unterbreitet und auf ihre 
Umsetzbarkeit hin untersucht werden. Gleichwohl ist es im Sinne der Arbeit 
erforderlich, einige Problempunkte lediglich zu identifizieren, ohne sie tiefer-
gehend zu betrachten und einem Lösungsvorschlag zuzuführen – hier soll schon 
an dieser Stelle auf die Behandlung durch künftige Untersuchungen verwiesen 
werden.

Im ersten Teil der Arbeit wird zunächst die historische Entwicklung des 
kollektiven Wahrnehmungsrechts ausführlich dargestellt, woraus die entspre-
chenden Schlüsse für die weitere Fortentwicklung zu ziehen sind. Hierzu er-
folgt eine Auswertung der Protokolle und Stellungnahmen, insbesondere der 
im Jahre 1950 vom BMJ eingesetzten Sachverständigenkommission Urheber-
recht. Im Folgenden soll dargestellt und überprüft werden, welche Lizenzrechte 
der kollektiven Rechtewahrnehmung unterfallen und inwieweit der europäische 
Rechtsrahmen die einzelnen Lizenzmodelle beeinflusst. Einen Schwerpunkt 
bildet dabei vor allem die Frage, ob und inwiefern Verleger an den von der 
VG WORT vereinnahmten Geldern aus gesetzlichen Vergütungsansprüchen 
partizipieren dürfen. Hiernach ist zu untersuchen, durch welche Regelungs-
adressaten des kollektiven Wahrnehmungsrechts die besagten Lizenzrechte 
exekutiert werden und welchen Einfluss die rechtlichen Rahmenbedingungen 
auf eben jene Organisationen ausüben. Zu unterscheiden ist hier insbesonde-
re zwischen Verwertungsgesellschaften einerseits und abhängigen sowie un-
abhängigen Verwertungseinrichtungen andererseits. Es wird zu untersuchen 
sein, ob und inwiefern die – ähnlich den Verwertungsgesellschaften operieren-

12 Eine Ausnahme bildet hier die Frage der Verlegerbeteiligung, die in der DSMRL auf-
gegriffen und auch auf dieser Grundlage weiterhin kontrovers diskutiert wird. Hierauf soll in 
dieser Untersuchung eingegangen werden.
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den – sog. „Option3Gesellschaften“ den Regularien des kollektiven Wahr-
nehmungsrechts unterfallen und in welcher Weise die sog. „ZGesellschaften“ 
erfasst werden.

Im zweiten Teil der Arbeit soll das wechselseitige Verhältnis der Wahrneh-
mungsgesellschaften zueinander untersucht werden. Hierzu wird zunächst in 
einem weiteren Schwerpunkt der Frage nachgegangen, inwieweit ausländische 
Verwertungsgesellschaften den Regularien des deutschen Wahrnehmungsrechts 
unterworfen werden können und ob die aktuelle Rechtslage ein in sich schlüs-
siges System darstellt. Fraglich ist hier, ob der räumliche Anwendungsbereich 
des nationalen Rechts ein hinreichendes Schutzkonzept für die Interessen der 
Rechtsinhaber bereithält. Daraufhin ist im folgenden Kapitel die Zusammen-
arbeit der Verwertungsgesellschaften im Rahmen ihrer grenzüberschreitenden 
Tätigkeit darzustellen und zu untersuchen. In diesem Zusammenhang gilt es 
insbesondere, die unterschiedlichen Initiativen auf europäischer und interna-
tionaler Ebene in den Blick zu nehmen wie auch die diesbezüglich in Gang ge-
setzten Verfahren durch die europäische Kommission und Gerichtsbarkeit. So-
dann steht die Frage im Mittelpunkt, ob und inwiefern die Monopolstellung der 
Verwertungsgesellschaften (in Deutschland) an sich wünschenswert und zudem 
(noch) rechtlich zulässig oder faktisch möglich ist. Dabei ist insbesondere ein-
gehend die erst kürzlich wieder diskutierte Möglichkeit einer gesetzlichen Mo-
nopolstellung der Verwertungsgesellschaften zu untersuchen.

Der dritte Teil der Arbeit widmet sich letztlich den Rechtsbeziehungen von 
Wahrnehmungsgesellschaften gegenüber Rechtsinhabern und Nutzern sowie 
deren Abwicklung bei der Wahrnehmung von Lizenzrechten. Überblicksartig 
wird hier zunächst die Lizenzeinräumung durch die Rechtsinhaber über den 
Wahrnehmungsvertrag dargestellt, wobei vorab auf den Wahrnehmungszwang 
einzugehen sein wird. Eingehender zu untersuchen ist das Gebot, dass (neben 
den Verwertungsgesellschaften) die Rechtsinhaber künftig selbst befähigt sind, 
Lizenzen für sog. „nichtkommerzielle Zwecke“ zu vergeben. Schließlich ist auf 
die Probleme einzugehen, die vielen Kunstschaffenden der jeweilige Nachweis 
ihrer Mitwirkung gegenüber den Verwertungsgesellschaften bereitet, insbeson-
dere bzgl. des entsprechenden Leistungsumfangs. Hier offenbart die Wahrneh-
mungspraxis ein Problemfeld, das einem Lösungsansatz zugeführt werden soll. 
In einem weiteren Kapitel gilt es sodann, die Bedingungen für die Verteilung 
der Einnahmen zu ermitteln und auszulegen, wobei die europarechtlichen Vor-
gaben eine besondere Berücksichtigung erfahren müssen. Darauf basierend soll 
festgestellt werden, welche allgemeinen Grundsätze sich für die Verteilung der 
Lizenzvergütungen ergeben und welchen Grenzen deren Ausgestaltung unter-
worfen ist. Beispielhaft ist in diesem Rahmen die Ausführung der Grundsätze in 
einzelnen Verwertungsgesellschaften darzustellen und zu bewerten. Das letzte 
Kapitel des dritten Teils greift hiernach das Verhältnis der Verwertungsgesell-
schaften zu den Lizenznehmern und Lizenzvergütungspflichtigen auf, wobei 
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vordergründig eine eher beschreibende Darstellung geboten ist, bei der ledig-
lich partiell auf Änderungsbedarf hingewiesen wird.

Im vierten Teil der Arbeit werden die wesentlichen Ergebnisse der Unter-
suchung abschließend thesenartig zusammengestellt.





Erster Teil

Gesetzliche Grundlagen und Aufgaben bei der Wahrnehmung 
von Lizenzen im kollektiven Wahrnehmungsrecht





1. Kapitel:

Grundlagen der kollektiven Verwertung 
urheberrechtlicher Lizenzrechte

I. Rechtshistorische Entwicklung der kollektiven Rechteverwertung

Die Entstehung von Verwertungsgesellschaften war eine Folge der Entwicklung 
des Urheberrechts.1 Mit fortschreitender technischer Entwicklung nahm im 
Laufe der Jahrhunderte auch die wirtschaftliche Bedeutung geistiger Schöpfun-
gen stetig zu.2 Durch die zunehmende Verbreitung und Verwertung der Werke 
und Leistungen sowie die Entstehung der Creative Industries3 wuchs somit der 
Bedarf, die Wahrnehmung der entsprechenden Befugnisse kollektiv über Ver-
bände zu realisieren.4 Die kollektive Lizenzvergabe diente dabei von Beginn an 
vornehmlich dem Zweck, die Interessen der Kunstschaffenden zu wahren und 
sie vor der ökonomischen Übermacht derjenigen zu schützen, die ihre geistigen 
Güter verwerten wollten.

1. Beginn der kollektiven Rechtewahrnehmung in Frankreich

Die Entwicklung der kollektiven Rechtewahrnehmung begann im Frankreich 
des 18. Jahrhunderts.5 Sie geht zurück auf den Pariser Uhrmachersohn, Erfin-
der, Geheimagenten, Kaufmann, Verleger und Bühnenautor Pierre-Augustin 
Caron de Beaumarchais.6 Als Schöpfer der Werke „Le barbier de Séville ou la 
Précaution inutile“7 und „La folle journée ou le mariage de Figaro“8 wider-
fuhr es auch Beaumarchais, dass die meisten Schauspielhäuser, die seine Stü-

1 BTDrucks. IV/271, S. 8; Heimbach, S. 3.
2 Ein bedeutender Entwicklungsschritt war die Erfindung des Buchdrucks durch Johannes 

Gutenberg (um 1400–1468) und seine Werkstatt etwa um 1450, vgl. Keiderling, Geist, Recht 
und Geld, S. 4; Schack, Urheberrecht, Rn. 105.

3 Rehbinder/ Peukert, Urheberrecht, Rn. 34 ff., mit einer Übersicht über die einzelnen Wirt-
schaftszweige.

4 Ulmer, in: Ulmer/ Bußmann/ Weber, Verwertungsgesellschaften, S. 5.
5 Gerlach, in: Wandtke/ Bullinger, Urheberrecht, Vor §§ 1 ff. VGG Rn. 2.
6 Dümling, Musik hat ihren Wert, S. 22; Schulze, Geschätzte und geschützte Noten, S. 15.
7 Das Theaterstück wurde am 23.02.1775 in Paris uraufgeführt und diente als literarische 
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wirksam verfolgt und durchgesetzt werden können.16 Die Versammelten grün-
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Wandtke, UFITA 2008/II, 389, 391.

9 Dümling, Musik hat ihren Wert, S. 22; Lichtenegger, S. 35.
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marchais, S. 365 f.; Schaefer, in: FS Vogel (S. 181–195), S. 186; Schwab, S. 16 ff.; Wandtke, 
UFITA 2008/II, 389, 400.

11 Die „Comédie-Française“ war das einzige Staatstheater Frankreichs, sie wurde per De-
kret am 21.10.1680 von Ludwig XIV. gegründet, vgl. Schwab, S. 17; Wandtke, UFITA 2008/
II, 389, 399.

12 Wandtke, UFITA 2008/II, 389, 399.
13 Bettelheim, Beaumarchais, S. 361; Lichtenegger, S. 35; Sein juristisches Geschick stell-
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(1720–1787) unter Beweis, vgl. Dümling, Musik hat ihren Wert, S. 22; Wandtke, UFITA 2008/
II, 389, 396.

14 Eine ausführliche Darstellung der Geschehnisse findet sich bei Bettelheim, Beaumar-
chais, S. 361 ff.; Wandtke, UFITA 2008/II, 389, 398 ff.

15 Bettelheim, Beaumarchais, S. 369; Wandtke, UFITA 2008/II, 389, 403.
16 Dümling, Musik hat ihren Wert, S. 23; Lichtenegger, S. 35; Schaefer, in: FS Vogel 

(S. 181–195), S. 191.
17 Bettelheim, Beaumarchais, S. 370; Dümling, Musik hat ihren Wert, S. 23; Flügge, Figaros 

Schicksal, S. 151; Gervais, in: Gervais, Collective Management (S. 1–28), S. 4; Lichtenegger, 
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